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Änderung der Kantonalen Bauverordnung (KBV) betreffend die Verlängerung der Geltungsdauer von Baubewilligungen

          

Änderung der Kantonalen Bauverordnung (KBV) betreffend die Ver-
längerung der Geltungsdauer von Baubewilligungen

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf Artikel 73, 118 und 119 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) 
vom 8. Juni 1986[BGS 111.1.]
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom  (RRB 
Nr. 2021/...)

beschliesst:

I.

Der Erlass Kantonale Bauverordnung vom 3. Juli 1978 (Stand 1. Juni 2018) wird 
wie folgt geändert:

§  10
Geltungsdauer der Baubewilligung

1 Die Baubewilligung erlischt mit dem Ablauf eines Jahres ab Rechtskraft des 
Entscheides, wenn innert dieser Frist mit den Bauarbeiten nicht begonnen wor-
den ist oder wenn ein begonnener Bau nicht innert zumutbarer Frist vollendet 
wird. Die blosse Ausführung von Grabarbeiten gilt nicht als Baubeginn. Ist im Zu-
sammenhang mit dem Bauvorhaben beim Zivilrichter Klage erhoben (§ 9 Abs. 3) 
und hat dieser ein Bauverbot erlassen, so fällt die Zeit, in weIcher das Verbot gilt, 
nicht in Berechnung. Dies gilt auch bei Baueinstellung durch die Baubehörde.

1 Die Baubewilligung erlischt mit  Ablauf von zwei Jahren ab Rechtskraft des Ent-
scheides, wenn innert dieser Frist mit den Bauarbeiten nicht begonnen worden 
ist oder wenn ein begonnener Bau nicht innert zumutbarer Frist vollendet wird. 
Die blosse Ausführung von Grabarbeiten gilt nicht als Baubeginn. Ist im Zusam-
menhang mit dem Bauvorhaben beim Zivilrichter Klage erhoben (§ 9 Abs. 3) und 
hat dieser ein Bauverbot erlassen, so fällt die Zeit, in weIcher das Verbot gilt, 
nicht in Berechnung. Dies gilt auch bei Baueinstellung durch die Baubehörde.

2 Die Baubehörde kann die Geltungsdauer der Baubewilligung auf Gesuch hin 
um höchstens ein Jahr verlängern.

3 Vor Erteilung der Baubewilligung darf mit den Bauarbeiten nicht begonnen wer-
den, doch kann die Baubehörde dem Bauherrn die Ausführung von Grabarbeiten 
auf seine Verantwortung hin bewilligen.
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4 Die Übertragung der Bewilligung an einen Dritten bedarf der Genehmigung 
durch die Baubehörde.

§  71
Hängige Fälle

1 Ist bei Inkrafttreten dieser Verordnung eine Baubewilligung rechtskräftig, so gilt 
sie weiterhin, auch wenn die bewilligte Baute oder Anlage den Vorschriften die-
ser Verordnung nicht entspricht.

1bis § 10 Abs. 1 dieser Verordnung ist anwendbar auf Baubewilligungen, welche 
im Zeitpunkt der Inkraftsetzung vom [Datum] erteilt, aber gemäss § 10 Abs. 1 und 
2 KBV in der Fassung vom 01. Juni 2018 noch nicht verwirkt waren.

2 Ist bei Inkrafttreten dieser Verordnung über ein Baugesuch nicht rechtskräftig 
entschieden, so sind die Vorschriften dieser Verordnung anwendbar.

3 Der Regierungsrat ist ermächtigt, für die in den Absätzen 1 und 2 nicht geregel-
ten Fälle eine übergangsrechtliche Ordnung zu treffen.

II.

     Keine Fremdänderungen.

III.

     Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Die Gesetzesänderung tritt rückwirkend auf den Zeitpunkt des Kantonsratsbe-
schlusses in Kraft.

Solothurn, ...

Im Namen des Kantonsrates
 
Hugo Schumacher
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Präsident
 
Markus Ballmer
Ratssekretär

     Dieser Beschluss unterliegt dem .... Referendum.


